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RS OGH 1978/11/16 12Os151/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1978

Norm

StGB §147 Abs1 Z3

Rechtssatz

§ 147 Abs 1 Z 3 StGB dient dem verstärkten Schutz vor Täuschungen des Einzelnen hinsichtlich seiner

Gehorsamsp icht gegenüber der Obrigkeit. Diese Betrugsquali kation richtet sich vor allem gegen

Täuschungshandlungen, die sich dem Getäuschten mit dem Anschein gesetzmäßiger Ausübung amtlicher Befugnisse

präsentieren.
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